
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/6/10 95/07/0196
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.06.1999

Index

81/01 Wasserrechtsgesetz

Norm

WRG 1959 §12 Abs1;

WRG 1959 §12 Abs2;

WRG 1959 §31b Abs2;

Rechtssatz

Zu den wasserrechtlich geschützten Rechten nach § 12 Abs 2 WRG, deren Verletzung nach § 31b Abs 2 WRG nicht zu

erwarten sein darf, zählt auch das unter Liegenschaften fließende Grundwasser (Hinweis E 2.10.1997, 97/07/0072).
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